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Merkblatt für wärmetechnische Anlagen / Tankanlagen

1.
Das Gesuch ist erforderlich für:

· Wärmetechnische Anlagen (Feuerungen und Wärmepumpen), welche mittels flüssigen, festen oder gas​förmigen Brenn- bzw. Treibstoffen betrieben werden

· Einrichtungen, in denen mehr als 450 Liter Brenn- und Treibstoffe oder andere wassergefährdende Flüssigkeiten gelagert resp. umgeschlagen werden (Tankanlagen)

2. 
Rechtliche Grundlagen

Wärmetechnische Anlagen
· Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF)

· Leitsätze und Richtlinien des schweizerischen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern (SVGW) für Gasinstallationen und die Aufstellung von Gasapparaten

· Richtlinie Nr. 1941 „Flüssiggas, Teil 1“ und Nr. 1942 „Flüssiggas, Teil 2“ der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)

Allfällige Fragen in diesem Bereich beantwortet das Brandschutz-Inspektorat (BSI) der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung, Tel. 061 927 11 11.

Tankanlagen

· Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) vom 24.01.1991

· Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF) vom 01.07.1998

Auskünfte zu diesem Themenbereich erteilt das Amt für Umweltschutz und Energie, Fachstelle Tankanlagen, Tel. 061 925 55 05.

Abluft

· Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16.12.1985

Auskünfte zu diesem Themenbereich erteilt das Lufthygieneamt beider Basel, Tel. 061 925 56 19.

3.
Allgemeine Bedingungen für wärmetechnische Anlagen

· Bei Neubauten sind die Detailpläne der Cheminée-Anlagen vor der Ausführung zur Genehmigung einzureichen (4-fach an das Bauinspektorat)

· Die Erstellung einer neuen Kaminanlage und/oder einer neuen Cheminée-Feuerung in bestehenden Bauten erfordert ein Baubegehren

· Der Ersatz einer bestehenden Cheminée-Anlage ist vom Brandschutz-Inspektorat (BSI) der Baselland​schaftlichen Gebäudeversicherung mittels Detailplänen in 1-facher Ausführung genehmigen zu lassen

· Die Erstellung von neuen und die Änderung von bestehenden wärmetechnischen Anlagen oder Teilen derselben sind durch den/die Gebäudeeigentümer/in oder dessen/deren Stellvertreter/in vorgängig dem BSI zu melden

· Feuerungs- und Rauchabzugseinrichtungen aller Art sind dem BSI bzw. dem Kreis-Kaminfegermeister zur Kontrolle im Rohbau zu melden. Meldepflichtig ist der/die Eigentümer/in, die Bauleitung oder, wo keine solche vorhanden ist, der/die Ersteller/in der Anlage.

· Feuerungsaggregate (Kessel, Brenner, Öfen etc.) müssen über eine Zulassung der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) verfügen.
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